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Archivsatzung fiir das Stadtarchiv Neu-lsenburg

Gemal § 5 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) i. d. F. der Bekanntmachung
vom 07.03.2005 (GVBI. | S. 142), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom
1. April 2025 (GVBI. 2025 Nr. 24) i.V.m. § 18 des Hessischen Archivgesetzes
(HArchivG) vom 13. Oktober 2022 (GVBI. S. 493), hat die Stadtverordnetenversamm-
lung der Stadt Neu-Isenburg am 10.12.2025 folgende Archivsatzung beschlossen:

§1

Gegenstand und Geltungsbereich

Die vorliegende Archivsatzung regelt die Stellung und Aufgaben des Stadtarchivs
Neu-Isenburg sowie die Nutzung des kommunalen Archivguts der Stadt Neu-Isenburg.

§2

Begriffsbestimmungen

(1) Als kommunales Archivgut gelten alle Unterlagen der Stadt Neu-Isenburg sowie
sonstiger Stellen und Rechtspersdnlichkeiten, die das Stadtarchiv als archiv-
wurdig bewertet, Ubernimmt und zu 6ffentlichem Archivgut umwidmet.

(2) Unterlagen im Sinne dieser Satzung sind alle Schrift-, Bild- und Tondokumente
sowie andere Informationsobjekte, die der Aufzeichnung, Speicherung, Ubermitt-
lung oder Bereitstellung von Informationen dienen, unabhangig von Medientyp,
Tragermaterial oder Speicherungsart. Hierzu zahlen insbesondere Urkunden,
Amtsbucher, Akten, Schriftsticke, Amtsdrucksachen, Karten, Plane, Plakate,
Siegel, Stempel. Weiterhin gehoren hierzu alle Hilfsmittel und erganzenden
Daten, die fur das Verstandnis, die Erhaltung und Nutzung dieser Unterlagen er-
forderlich sind. Hierzu zahlen insbesondere: Aktenplane und Findmittel wie
Karteien, Listen und Verzeichnisse, die der Erschlieung dienen, technische
Dokumentationen wie Systembeschreibungen und Handblcher, die die Funkti-
onsweise von IT-Systemen erlautern, Metadaten und Strukturdaten, die Aufbau,
Form, Inhalt und Merkmale des Archivguts beschreiben, Sicherungsinformatio-
nen, die die Authentizitat, Integritdt und Nachvollziehbarkeit der Daten gewahr-
leisten, sowie Bildschirmaufnahmen der Benutzeroberflachen von IT-Systemen,
soweit sie fur die Nachvollziehbarkeit von Nutzungsvorgangen und zur Dokumen-
tation der Bedienbarkeit relevant sind.

(3) Unterlagen sind archivwurdig, wenn sie von bleibendem Wert sind
1. aufgrund ihrer administrativen, rechtlichen, politischen, historischen oder
kulturellen Bedeutung fur die Erforschung und das Verstandnis der
Geschichte und Gegenwart der Stadt Neu-Isenburg,

2. fur die Sicherung berechtigter Interessen der Burgerinnen und Burger,

3. fur die Rechtswahrung oder die auf Grund von Rechtsvorschriften dauernd
aufzubewahren sind.
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§3
Stellung und Aufgaben des Stadtarchivs

Die Stadt Neu-Isenburg unterhalt ein Stadtarchiv.

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die bei stadtischen Stellen angefallenen Unter-
lagen, deren gesetzliche Aufbewahrungsfristen abgelaufen sind und die zur Auf-
gabenerfullung nicht mehr bendtigt werden, zu bewerten und nach Feststellung
der Archivwurdigkeit zu archivieren. Als stadtische Stellen gelten auch

1. stadtische Eigenbetriebe,

2. Stiftungen des Privatrechts, wenn die Stadt Uberwiegend das Stiftungs-
vermogen bereitgestellt hat, und

3. andere juristische Personen des Privatrechts, wenn sie nicht am wirtschaftli-
chen Wettbewerb teilnehmen und der Stadt mehr als die Halfte der Anteile
oder Stimmen zusteht.

Das Stadtarchiv kann Unterlagen von juristischen Personen des offentlichen oder
privaten Rechts, die am wirtschaftlichen Wettbewerb teilnehmen, ibernehmen,
sofern die Ubernahme der Unterlagen einvernehmlich durch Vertrag geregelt
wird. Im zugrunde liegenden Vertrag sind die Rechte und Pflichten der Vertrags-
partner umfassend zu regeln. Dabei sind die jeweiligen archivrechtlichen und
datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

Das Stadtarchiv kann zur Erganzung des eigenen Bestandes Unterlagen privater
Herkunft durch Ankauf, Schenkung oder Leihgabe Ubernehmen. Ankauf, Schen-
kung oder Leihgabe sind jeweils vertraglich zu regein.

Die Archivierung umfasst die Aufgaben, die Archivwurdigkeit von Unterlagen fest-
zustellen, diese zu Ubernehmen, sie sachgemal aufzubewahren, dauerhaft zu
sichern, deren Integritat und Authentizitat zu bewahren sowie sie zu erhalten, in-
stand zu setzen, zu erschlieRen, verfigbar zu machen und flr die Nutzung be-
reitzustellen. Zur langzeitstabilen Archivierung digitaler Unterlagen unterhalt das
Stadtarchiv ein als IT-System aufgebautes digitales Magazin als Speicherort fur
digitales kommunales Archivgut.

Das Stadtarchiv berat die stadtischen Stellen bei der Ordnung und Verwaltung
sowie bei der Aufbewahrung und Sicherung ihrer Unterlagen. Es ist beratend an
allen grundsatzlichen Fragen zu beteiligen, die Folgen fur eine mogliche spatere
Archivierung der Unterlagen haben.

Das Stadtarchiv erschlie3t das kommunale Archivgut.

Das Stadtarchiv fordert die Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte. Es
kann sich an der Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte durch Aus-
stellungen, Lesungen, Vortrage und andere Formen der historischen Bildungs-
arbeit beteiligen.
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Das Stadtarchiv unterhalt eine Dienstbibliothek, in der Fachliteratur zum Archiv-
wesen sowie Sachliteratur zur Geschichte und Gegenwart der Stadt gesammelt,
verzeichnet und erschlossen wird. Das Personal des Stadtarchivs ist berechtigt,
Literatur aus der Dienstbibliothek zur Nutzung im publikumsoffenen Bereich an
Archivnutzende auszugeben. Eine Ausleihe ist nicht moglich.

§4

Anbietung, Bewertung und Ubernahme von Unterlagen

Die stadtischen Stellen sind verpflichtet, alle Unterlagen, die zur Erflllung ihrer
Aufgaben nicht mehr bend6tigt werden und deren Aufbewahrungsfristen abgelau-
fen sind, innerhalb eines Jahres auszusondern und dem Stadtarchiv vollstandig
mit einer Anbietungsliste zur Bewertung anzubieten. Die Stellen haben dazu in
regelmaligen Abstanden, mindestens aber alle funf Jahre zu prufen, welche Teile
ihrer Unterlagen fur die laufenden Dienstgeschafte nicht mehr bendtigt werden.
Unterlagen sind spatestens 30 Jahre nach ihrer Schlieung auszusondern,
soweit Rechtsvorschriften keine anderen Aufbewahrungsfristen bestimmen.

Die stadtischen Stellen haben auch Unterlagen anzubieten,

1. die besonderen Rechtsvorschriften Uber Geheimhaltung oder des Daten-
schutzes unterworfen sind,

2. die aufgrund besonderer Vorschriften in der Verarbeitung hatten einge-
schrankt, geléscht oder vernichtet werden muissen,

3. sowie Daten nach Art. 9 und 10 der Verordnung (EU) Nr. 2016/679 des Euro-
paischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natlr-
licher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien
Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung) (ABI. EU Nr. L 119 S. 1, Nr. L 314 S.72) enthalten.

Digitalisierte oder digitale Unterlagen sind dem Stadtarchiv sowohl im originaren
Datenformat (Originalformat) als auch in einem langzeitstabilen, archivtauglichen
Datenformat (Langzeitformat) anzubieten. Die technischen Anforderungen an
Langzeitformate fur Primar-, Metadaten und weitere ergadnzende Daten sowie die
Modalitaten der Dateniibermittiung werden vor der Ubernahme verbindlich
zwischen dem Stadtarchiv und der anbietenden Stelle festgelegt.

Auszusondernde Blcher aus den Dienstbibliotheken der stadtischen Stellen
sind, soweit sie sich inhaltlich zumindest teilweise auf die Stadt Neu-Isenburg
beziehen, dem Stadtarchiv anzubieten.

Die stadtischen Stellen sind verpflichtet, dem Stadtarchiv unaufgefordert und
kostenfrei Belegexemplare aller im vorangegangenen Kalenderjahr erschie-
nenen Publikationen und sonstigen Druckerzeugnisse (Blcher, Broschiren,
Periodika, Flyer, Plakate u. a.) zu Ubergeben.

Das Stadtarchiv pruft die angebotenen Unterlagen auf ihren bleibenden Wert und
entscheidet Uber deren Archivwurdigkeit im Benehmen mit der anbietenden
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Stelle unter Berucksichtigung der Gesichtspunkte der Zweckmaligkeit und Wirt-
schaftlichkeit. Zur Feststellung der Archivwurdigkeit ist dem Stadtarchiv auch vor
Ablauf der Aufbewahrungsfristen Einsicht in die Unterlagen und IT-Systeme der
abgebenden Stelle zu gewahren. Unterlagen von bleibendem Wert sind vom
Stadtarchiv zu ibernehmen.

Die abgebende Stelle hat die zur Ubernahme bestimmten Unterlagen mit einer
Abgabeliste an das Stadtarchiv zu (ibergeben. Mit der Ubernahme gehen die
Unterlagen in die ausschlieRliche Verantwortung des Stadtarchivs uber. Die
Abgabeliste ist in der abgebenden Stelle dauernd aufzubewahren.

Unabhangig von der Archivwurdigkeit konnen stadtische Stellen Unterlagen,
deren Aufbewahrungsfrist noch nicht abgelaufen ist, dem Stadtarchiv in Ausnah-
mefallen zur befristeten Auftragsverwahrung als Zwischenarchivgut anbieten.
Zwischenarchivgut ist nur den Bediensteten des Stadtarchivs und der abgeben-
den stadtischen Stelle zuganglich. Uber die Nutzung durch Dritte entscheidet die
abgebende stadtische Stelle. Die Verantwortung des Stadtarchivs beschrankt
sich auf die notwendigen technischen und organisatorischen MaRnahmen.

Das Stadtarchiv verfolgt das Ziel, die Transparenz bei Bewertungs- und Samm-
lungsentscheidungen zu erhohen. Es kann Kataloge sowie Modelle fur die
Bewertung amtlicher Unterlagen veroffentlichen und Dokumentationsprofile far
die Sammlung nicht-amtlicher Unterlagen erstellen, um die lokale Lebenswelt
angemessen abzubilden. Zudem ist das Stadtarchiv berechtigt, Burgerinnen und
Blrger an der Erarbeitung dieser Dokumentationsprofile zu beteiligen.

§5

Vernichtung von Unterlagen

Die stadtischen Stellen durfen Unterlagen nur vernichten oder Daten nur I6schen,
wenn das Stadtarchiv schriftlich oder mindlich die Ubernahme ablehnt, auf eine
Anbietung durch Erteilung einer generellen Kassationsgenehmigung verzichtet
oder Uber die Archivwirdigkeit angebotener Unterlagen nicht innerhalb von
6 Monaten entscheidet.

Unterlagen, die das Stadtarchiv ablehnt oder bei denen das Stadtarchiv auf eine
Anbietung verzichtet, sind durch die stadtischen Stellen zu vernichten. Die
stadtischen Vorgaben Uber die Vernichtung von Verwaltungsschriftgut sind zu
beachten.

§6

Sicherung, Erhaltung und ErschlieBung von Archivgut

Kommunales Archivgut ist unverauRerlich und unterliegt einem Veraufllerungs-
verbot. Das Archivgut darf nicht verkauft, Ubertragen, verschenkt oder auf andere
Weise aus dem Besitz des Stadtarchivs herausgegeben werden. Eigentimerin
des Archivguts ist die Stadt Neu-lsenburg als Archivtragerin. Das Stadtarchiv
verwahrt das Archivgut als unmittelbarer Besitzer dauerhaft und sorgt fur dessen
sichere Aufbewahrung im Originalzustand. Soweit es unter fachlichen oder
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technischen Gesichtspunkten erforderlich ist, sind die im kommunalen Archivgut
enthaltenen Daten und Informationen auch in anderen langzeitstabilen Formen
archivgerecht zu sichern. Uber diese MaRnahmen ist ein entsprechender Nach-
weis zu fuhren.

Kommunales Archivgut ist durch das Stadtarchiv vor unbefugter Nutzung zu
sichern, vor Beschadigung, Verlust, Vernichtung oder Zersplitterung zu schitzen
und in seinem Zustand zu erhalten. Vor unbefugter Nutzung sind insbesondere
solche Unterlagen zu sichern, die personenbezogene Daten enthalten oder be-
sonderen Rechtsvorschriften Uber Geheimhaltung unterliegen.

Kommunales Archivgut ist durch das Stadtarchiv zu erschlieRen, um dessen Nut-
zung sicherzustellen. Zu diesem Zweck ist jedes Archival mit einer einmalig ver-
gebenen Signatur zu kennzeichnen, die eine eindeutige Zuordnung ermdglicht.
Die ErschlieRungsinformationen sind zu veroffentlichen.

Das Stadtarchiv hat fur die Sicherung, Erhaltung und Erschlie3ung die notwendi-
gen fachlichen, technischen und organisatorischen MalRhahmen zu treffen. In
besonders begrundeten Einzelfallen kann kommunales Archivgut durch das
Stadtarchiv entwidmet und geldscht oder vernichtet werden, sofern Rechts-
vorschriften oder berechtigte Interessen Betroffener oder Dritter nicht entgegen-
stehen. Uber die Entwidmung von Archivgut ist ein Nachweis zu fihren.

§7

Schutzfristen

Die Nutzung von kommunalem Archivgut, das einer Schutzfrist oder Nutzungs-
einschrankung unterliegt, richtet sich nach § 7 Abs. 2, § 8 und § 9 HArchivG.
Eine einmalige Verklrzung von Schutzfristen kann nach § 9 Abs. 4 HArchG fur
einzelne Archivalien oder fest umgrenzte Gruppen von Archivalien schriftlich und
unter Angabe von Griinden beantragt werden.

Die Veroffentlichung von Erschlielungsinformationen, die im Zuge der Erschlie-
Rung mit personenbezogenen Daten verknlpft worden sind, ist innerhalb der in
§ 9 Abs. 1 und 2 HArchivG genannten Schutzfristen nur zulassig, wenn schutz-
wurdige Belange betroffener Personen oder Dritter nicht beeintrachtigt werden.

§8

Nutzung von Archivgut

Die Nutzung von kommunalem Archivgut steht jeder Person auf Grundlage der
Archivsatzung zu, soweit sich aus Rechtsvorschriften oder vertraglichen Verein-
barungen nichts anderes ergibt.

Arten der Nutzung:
1. Kommunales Archivgut ist durch personliche Einsichtnahme zu nutzen,

entweder physisch durch Erscheinen im publikumsoffenen Bereich des Stadt-
archivs oder virtuell Uber eine webbasierte Online-Plattform.
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2. Eine mundliche oder schriftliche Auskunftserteilung ist grundsatzlich maglich.
Sie kann sich auf Hinweise zu einschlagigem Archivgut beschranken, aber
auch gebuhrenpflichtige Vorlage oder Abgabe von Kopien, Scans oder ande-
ren Reproduktionen einschliel3en.

Ein Anspruch auf Vorlage von kommunalem Archivgut in seiner ursprunglichen
Uberlieferungsform besteht nicht. Ebenso besteht kein Anspruch auf Nutzung
von kommunalem Archivgut, das noch nicht erschlossen oder erschliel3ungsreif
ist. Das Archiv entscheidet uber Art, Umfang und Zeitpunkt der Nutzung unter
Berucksichtigung der Archivwirdigkeit, des Schutzes des Archivgutes sowie
etwaiger gesetzlicher Schutzfristen und datenschutzrechtlicher Bestimmungen.

Fir die Nutzung von kommunalem Archivgut gilt im Ubrigen die Benutzungs-
ordnung fur das Stadtarchiv Neu-Isenburg.

§9

Auswertung von Archivgut

Die Archivnutzenden haben bei der Auswertung der aus dem kommunalen
Archivgut gewonnenen Erkenntnisse die Rechte der Stadt Neu-Isenburg sowie
die Urheber- und Personlichkeitsrechte Dritter zu wahren. Die Archivnhutzenden
haben die Stadt Neu-Isenburg von Anspruchen Dritter freizustellen; dies gilt
insbesondere bei Verstollen gegen die Archivsatzung, die Benutzungsordnung
oder die Verpflichtungserklarung.

Bei der Veroéffentlichung aus dem Archivgut gewonnener Erkenntnisse ist die
Quelle anzugeben.

§ 10 Rechte Betroffener

Das Recht Betroffener auf Auskunft aus dem Archivgut und auf Berichtigung von
Unterlagen richtet sich nach § 10 HArchivG.

(2)

§ 1"
Haftung

Die Archivnutzenden haften fur die von ihnen verursachten Verluste oder Bescha-
digungen des zur Einsicht vorgelegten Archivgutes sowie fur sonstige ver-
ursachte Schaden bei der Nutzung des Stadtarchivs. Dies gilt nicht, wenn die
Archivnutzenden nachweisen, dass sie kein Verschulden trifft.

Die Stadt haftet bei der Vorlage von kommunalem Archivgut oder Reproduktionen
nur fur Schaden, die auf Vorsatz oder grobe Fahrlassigkeit zurickzufuhren sind.

§12
Gebiihren und Auslagen
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(1) Die Erhebung von Gebuhren und Auslagen (z. B. Reproduktionskosten) richtet
sich nach der Verwaltungskostensatzung der Stadt Neu-Isenburg.

(2) Bei der Nutzung des kommunalen Archivgutes fur wissenschaftliche, stadt-
geschichtliche oder Unterrichtszwecke kann auf die Erhebung von Gebuhren ver-
zichtet werden.

§13
Datenschutz

Das Stadtarchiv ist zur Erfullung seiner Aufgaben berechtigt, personenbezogene
Daten gemall Art. 6 Abs. 3 Ziff. b der DSGVO, §3 HDSIG sowie §9 und
§ 11 HArchivG zu verarbeiten. Die Darlegung der zu erhebenden Daten und deren
Speicherdauer werden in der Benutzungsordnung des Stadtarchivs aufgefihrt, welche
Anlage dieser Satzung ist.

§14
Aufhebung der bisherigen Benutzungs- und Archivordnung

Die Benutzungs- und Archivordnung fur das Stadtarchiv Neu-lsenburg vom
5. Mai 2004 (StadtPost Neu-Isenburg, 24. Juni 2004, S. 24) wird aufgehoben.

§15
Inkrafttreten

Diese Archivsatzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Ausgefertigt:
Neu-Isenburg, den 12.12.2025

Der Magistrat der Stadt Neu-Isenburg

Dirk Gene Hagelstein
Bldrgermeister

Verdffentlicht in der StadtPost Neu-Isenburg am 20.12.2025



	Archivsatzung für das Stadtarchiv Neu-Isenburg
	§ 1 Gegenstand und Geltungsbereich
	§ 2 Begriffsbestimmungen
	§ 3 Stellung und Aufgaben des Stadtarchivs
	§ 4 Anbietung, Bewertung und Übernahme von Unterlagen
	§ 5 Vernichtung von Unterlagen
	§ 6 Sicherung, Erhaltung und Erschließung von Archivgut
	§ 7 Schutzfristen
	§ 8 Nutzung von Archivgut
	§ 9 Auswertung von Archivgut
	§ 10 Rechte Betroffener
	§ 11 Haftung
	§ 12 Gebühren und Auslagen
	§ 13 Datenschutz
	§ 14 Aufhebung der bisherigen Benutzungs- und Archivordnung
	§ 15 Inkrafttreten

